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Die Wohnkolonie «Mattenbachy wurde
im Jahre 1948 von der Gemeinniitzigen
Wohnbaugenossenschaft, der Heimstit-
tengenossenschaft, der Gesellschaft fiir Er-
stellung billiger Wohnhiduser und der
Eigenheimgenossenschaft gemeinsam er-
stellt. Sie umfaBt 4 Zweizimmer-, 114
Dreizimmer- und 60 Vierzimmerwohnun--
gen in Mehrfamilienhdusern sowie 26 Ein-
familienhauser mit Vierzimmer- und Fiinf-
zimmerwohnungen. Ein Teil der Wohnun-
gen ist mit Wohndielen versehen. Das
Bauland wurde von der Stadt Winterthur
gekauft und den einzelnen Genossenschaf-
ten erst nach der Projektierung zugeteilt,
um eine moglichst gute Ausniitzung der
Gesamtparzelle zu erreichen. Aus dem
gleichen Grunde wurden die Hiuser zum
Teil drei-, zum Teil zweigeschossig erstellt.
Die gut durchstudierte Gruppierung, die
groBen Rasenflichen, durchbrochen mit
Biaumen und Strauchern, die Spielplitze
fiir die kleinen Kinder sowie die Stein-
bianke geben der Kolonie einen eigenarti-
gen Reiz. Obwohl jeder Architekt seinen
Bauten den Stempel seiner Personlichkeit
aufdriickte, konnte der Charakter einer
einheitlichen Wohnkolonie gewahrt blei-
ben. Sie pafit sich auch der Umgebung
sehr gut an. Die Genossenschafter sind
stolz darauf, hier wohnen zu diirfen, und
sie sind eifrig bestrebt, ihre Rabatten, Bal-
kone und Fenster mit Blumen zu schmiik-
ken. Die Kolonie it darum im Sommer
und besonders im Herbst ein einziger
prachtiger Garten. |

Bund, Kanton und Stadt unterstiitzten den
Bau der Wohnkolonie durch Barsubventio-
nen in der Hohe von 45 Prozent der an-
rechenbaren Anlagekosten. Die Stadt iiber-
nahm auflerdem die Hypotheken im zwei-
ten Range zu 3,5 Prozent Zins.

Die beteiligten Genossenschaften legten
groBen Wert auf gerdumige Zimmer. Die
Wohnungsgrundflichen messen bei den
Dreizimmerwohnungen 69 bis 82 m?2 und
bei den Vierzimmerwohnungen 95 bis
121 m? (Einfamilienhiuser). Der Kubik-
meterpreis liegt, je nach der Stockwerk-
zahl, zwischen 92,5 und 104 Franken, bei
den Einfamilienhdusern bei 98 Franken.
Die Mietzinse betragen Fr. 1056.— fiir die

- Zweizimmer-, Fr. 1230.— bis Fr. 1380.— bei

den Dreizimmer- und Fr. 1356.— bis 1625

"Franken bei den Vierzimmerwohnungen.

Die Einfamilienhduser der Eigenheimge-
nossenschaft sind in den Besitz der Genos-
senschafter.iibergegangen.
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Die Wohnbauaktion der Stadt Winterthur

Die Stimmberechtigten der Stadt Winterthur gewihrten den
Behorden am 24. Oktober 1954 einen Kredit im Betrage von
4,5 Millionen Franken zur Erstellung von billigen Wohnungen
fir Familien mit kleinen Einkommen und von Alterswoh-
nungen. Fiir diesen Betrag sollen Gesellschaften und Genos-
senschaften Hypotheken im 1. und 2. Pfandrange zu 23 Pro-
zent Zins gewihrt werden. Die Gewidhrung der Darlehen ist
vom Stadtrat an eine Reihe von Bedingungen gekniipft wor-
den. Darnach entsprechen die Hypotheken im 1. Rang zu
234 Prozent der Differenz aus den eigenen Mitteln und der
stadtischen Annuitdtenhypothek einerseits und den um die
Barbeitrige des Kantons gekiirzten anrechenbaren Anlage-
kosten anderseits. Vorlaufig sind die 1. Hypotheken nicht zu
amortisieren. Die Darlehen im 2. Rang betragen Fr. 10 000.—
fir die Vier-, Fr. 8000.— fiir die Drei- und Fr. 6000.- fiir die
Zweizimmerwohnungen. Sie sind mit einer Annuitdt von 3%
Prozent zu verzinsen und zu amortisieren. Der Zins betragt
23, Prozent, der Rest ist Amortisation. Bei Genossenschaften
und Gesellschaften, deren Rechnungswesen durch die Stadt
kontrolliert wird, kann die Belehnungsgrenze 94 Prozent der
maBgeblichen Nettoanlagekosten, bei den andern Darlehens-
nehmern 90 Prozent erreichen. Die Darlehensvertrage werden
auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. Fiir die ersten 15 Jahre
sind Kapital und Zins seitens der Stadt unkiindbar. Was
nachher geschieht, weil niemand.

Die Bauherren miissen sich an der Finanzierung mit 6 Pro-
zent eigenen Mitteln beteiligen, sofern ihr Rechnungswesen
von der Stadt kontrolliert wird, und mit 10 Prozent, wenn
dies nicht der Fall ist. Das Eigenkapital darf héchstens zu
234 Prozent verzinst werden.

Bauherren, deren Rechnungswesen nicht der Kontrolle der
Stadt untersteht, diirfen die Mieter zu keirterlei Kapitalbetei-
ligungen heranziehen. Die gemeinniitzigen Baugenossenschaf-
ten diirfen die Mieter mit 2 Prozent Anteilkapital zur Finan-
zierung heranziehen, wenn die Belehnungsgrenze 94 Prozent,
und zu 5 Prozent, wenn die Belehnungsgrenze 90 Prozent
nicht iibersteigt. Sie miissen also aus ihren Reserven 4 Pro-
zent, beziehungsweise 5 Prozent zur Finanzierung heran-
ziehen.

Besonders wichtig ist die Art, wie die Mietzinse festgesetzt
werden. Auller den Kapitalzinsen (Zins fiir 1. Hypothek plus
Annuitdt fiir 2. Hypothek) kénnen fiir Abgaben und Ver-
waltung

Fr. 150.— fiir eine Vierzimmerwohnung
Fr. 130.— fiir eine Dreizimmerwohnung
Fr. 110.— fiir eine Zweizimmerwohnung

und fiir Reparaturen

Fr. 230.— fiir eine Vierzimmerwohnung
Fr. 205.— fiir eine Dreizimmerwohnung
Fr. 180.— fiir eine Zweizimmerwohnung

in die Lastenrechnung eingesetzt werden. Der Mietzins ergibt
sich aus den drei Komponenten Kapitalbelastung, Abgaben
und Verwaltung sowie Reparaturen.

Eine Revision der Mietzinse miiite vorgenommen werden,
wenn die angenommenen Ansdtze sich spiter als nicht aus-
reichend erweisen sollten.

Das Bruttoeinkommen des Mieters darf das Sechsfache des
Mietzinses nicht iibersteigen. Allfilliger Frauenverdienst wird
nur zur Hilfte angerechnet. Zum Maximaleinkommen kann
fiir jedes minderjidhrige Kind ein Betrag von Fr. 600.— hinzu-
gerechnet werden. Vierzimmerwohnungen diirfen nur an Fa-
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milien mit mindestens einem minderjihrigen Kind abgegeben
werden.

Der Eigentiimer darf das mit Unterstiitzung der Stadt er-
stellte Wohngebdude héchstens zum Selbstkostenpreis weiter-
verkaufen. Die Stadtgemeinde besitzt bei jedem Verkauf ein
Vorkaufsrecht zu diesem Selbstkostenpreis. Der Stadtrat kann
einen Kéufer, der nicht fiir die Zweckerhaltung Gewihr bie-
tet, ablehnen, ohne dal} er das Vorkaufsrecht der Stadt aus-
tibt. Der Mieter mul} entweder Biirger von Winterthur sein
oder vor dem Bezug der Wohnung mindestens drei Jahre hier
gewohnt haben.

Vom Bauamt der Stadt war vorgesehen, eine Verbilligung der
Bauten dadurch herbeizufithren, daf3 alle Bauherren, die sich
an der Aktion beteiligen wollten, sich zu einer Arbeitsgemein-
schaft hdtten zusammenschlieBen miissen, ebenso die Archi-
tekten. In seinen Richtlinien wird gesagt: »

«Die Architekten haben alle ihre Erfahrungen und Kenntnisse
einzusetzen, um einen konstruktiv moglichst einfachen Grund-
ri herauszubilden unter Vermeidung iiberflissiger und ver-
teuernder Anordnungen. Die Treppen sollen geradlaufig sein.
Die sanitdren Installationen sind zu Blocken zu vereinigen un-
ter giinstigster Anordnung und mit kurzen Verbindungs-, Zu-
fluB- und Ablaufleitungen. Wo Gasleitungen in der Nihe lie-
gen, sind Gasapparate fiir Kiiche und Bad vorzusehen. Alle
Apparate wie auch alle iibrigen Materialien sind direkt und
zentral einzukaufen. Alle Teile, die in Serien hergestellt wer-
den konnen, wie Tiirrahmen, Tiren, Fenster, Fensterrahmen,
Schrinke, Gelinder, Kunststeinarbeiten usw. sind einheitlich
zu konstruieren und gesamthaft zu vergeben. Vor der Preis-
berechnung der Arbeiten sind siamtliche Konstruktions- und
Detailpline zu erstellen und den Handwerkern zugénglich zu
machen. Die Handwerker sind zu verpflichten, auf Verlangen
ihre Kalkulationen vorzulegen, wobei darauf geachtet wird,
dal} sie die vertraglichen Arbeitsbedingungen einhalten. Die
Arbeiten konnen zur Konkurrenz ausgeschrieben oder direkt
vergeben werden. Die Unternehmer sind anzuhalten, Vor-
schlage zu machen, wie die Herstellungskosten ihrer Produkte
durch geeignete MaBnahmen reduziert werden konnen. Die
Bauten diirfen-erst begonnen werden, wenn nach griindlichem
Studium alle Details abgeklart sind und keine Abanderungen
oder Uberraschungen mehr zu befiirchten sind. Die Unterneh-
mer haben ihre Arbeiten genau nach MaBangaben der Pline
auszufithren, so dafl auch vorfabrizierte. Teile ohne Anpas-
sungsarbeiten verwendet werden konnen. Werden solche den-
noch nétig, so haben die Fehlbaren sie auf ihre eigenen Ko-
sten zu iibernehmen.»

Leider konnten von den an der Aktion beteiligten Genossen-
schaften und Gesellschaften nur die gemeinniitzigen Baugenos-
senschaften zu einer Arbeitsgemeinschaft zusammengeschlossen
werden. Es sind dies die Wohnbaugenossenschaft Waldheim,
die Heimstidttengenossenschaft, die Wohnbaugenossenschaft
Talgut und die Gemeinniitzige Wohnbaugenossenschaft. Die
Werkfiirsorge und Angestelltenpensionskasse Gebriider Sulzer
und die Gesellschaft fiir Erstellung billiger Wohnhiuser waren
durch das ihnen zur Verfiigung stehende Bauland und durch
Vorarbeiten schon zu stark gebunden. Die vier gemeinniitzi-
gen Baugenossenschaften werden 96 Wohnungen erstellen
und sich dabei so weitgehend als moglich an die Richtlinien
des Bauamtes halten: Alle ihre Bauten sind zu einem Projekt
zusammengefaBt, das nur drei Haustypen vorsieht, wovon
sich zwei nur durch die Geschofzahl unterscheiden.

‘Der viergeschossige Typ wird zehnmal wiederholt. Auf jedem
Stockwerk befinden sich eine Vier- und' eine Dreizimmer-
wohnung. :



Raummale: Wohnzimmer 16,5 m?2, Elternzimmer 13,7 m?,
Kinderzimmer 11,9 m2, 10,6 m?, 10,2 m? (in jedem Zimmer
lassen sich bequem zwei Normalbetten stellen), Kiiche 8 m?,
Bad mit WC 4,1 m2, Gang 5,4 m2 cingebauter Kasten
0,7 m2.

Der dreigeschossige Typ wird zweimal, der zweigeschossige
einmal ausgefiihrt. Beide enthalten pro Stockwerk zwei Vier-
zimmerwohnungen. Die Raummalle weichen von denen des
viergeschossigen Typs nur unwesentlich ab. Mit den Architek-
turarbeiten wurde Herr Architekt E. Messerer, Ziirich, be-
auftragt.

Fiir die Ausfiihrung der Bauten bilden die vier Genossen-
schaften die «Baugemeinschaft Weberstralle». Diese hat einen
Vorstand bestellt, in der jede Genossenschaft mit einem Dele-
gierten vertreten ist und der vom Vorsteher des Bauamtes
prasidiert wird. Nach der Erstellung gehen die Liegenschaften
in den Besitz der einzelnen Genossenschaften iiber. Die An-
lagekosten werden nach der Zimmerzahl auf die Genossen-
schaften verteilt. Der Voranschlag siecht — mit einem Kubik-
meterpreis von Fr. 91.— gerechnet — Gesamthochbaukosten von
Fr. 2 509 325.— vor. Das Projekt umfalit 96 Wohnungen mit
zusammen 344 Zimmern, was
Fr. 7294.50 pro Zimmer ergibt.

Mit den Kosten des Landerwerbs, der Umgebungs- und der
Erschliefungsarbeiten sieht der Voranschlag Gesamtanlage-
kosten von Fr. 2 950 000.— vor.

Die Mietzinse werden fiir die Dreizimmerwohnungen 1080
Franken und fiir die Vierzimmerwohnungen Fr. 1272.— pro
Jahr betragen.

reine Hochbaukosten von

Fir die Vermietung ergeben sich daraus folgende Einkom-
mensgrenzen: ?

Kinderzahl 1 2 3 4 D,
Fr. Fr; Fr. Fr. Fr.
Dreizimmerwohnung 7080 7680 8280 8880 9480
Vierzimmerwohnung 8282 8832 9432 10032 10632
Gts.

Alterswohnungen in Winterthur

In der Abstimmung vom 20. Oktober 1954 erteilten die
Stimmberechtigten der Stadt Winterthur dem Stadtrat einen
Kredit, der ihm ermdglicht, sich an einer gemeinniitzigen Ge-
nossenschaft, die sich den Bau von Alterswohnungen zum
Ziele setzt, zu beteiligen, wobei die Kapitalgewdhrung auf
maximal Fr. 120 000.— begrenzt wurde. Der Stadtrat sah vor,
zunachst Anteile einer solchen Genossenschaft in der Hdohe
von Fr.60 000.— zu zeichnen, in der Meinung, daf} indu-
strielle Kreise und gemeinniitzige Genossenschaften den gleich
hohen Betrag an Anteilkapital, das unverzinslich ist, aufbrin-
gen. Die Finanzierung erfolgt durch die Stadt mit einer Hy-
pothek in der Hohe der Anlagekosten abziiglich Eigenkapital
der Genossenschaft zu 2,75 Prozent. Mit diesen beiden Ver-
billigungsmitteln, Unverzinslichkeit des Genossenschaftskapi-
tals und Hypothek zu 2,75 Prozent, hofft man, Mietzinse von
Fr. 600.— fiir die Einzimmer- und von Fr. 800.— fiir die Zwei-
zimmerwohnung zu erreichen.

Bei einer ersten Aussprache zeigte sich, dal} die Firmen Ge-
briider Sulzer, J.J. Rieter, Schweizerische Unfallversicherungs-
gesellschaft und Schweizerische Lokomotivfabrik sowie die
Gemeinniitzige Wohnbaugenossenschaft und die Heimstédtten-
genossenschaft bereit waren, sich mit zusammen Fr. 60 000.—
am Anteilkapital zu beteiligen. Die beiden gemeinniitzigen

TROCKNERAUM EY. KOULEN  HEIZUNG

KELLER (L.S.)

Baugcnosscnschaftcn‘ iibernchmen je ecinen Anteil von 5000
Franken.

Auf dieser Grundlage sollen 24 Alterswohnungen erstellt wer-
den. Mit der Erstellung des Vorprojektes wurden die Archi-
tekten Schoch und Heuler beauftragt. Sie hatten sich an fol-
gende Richtlinien zu halten:

Richtlinien fiir die Projektierung von Alterswohnungen

1. Wohnungstypen:

Sogenannte Wohnschlafzimmer mit Kochnischen sind zu ver-
meiden. Es sind Wohnschlafzimmer mit separat abschliel3-
baren Kleinkiichen vorzuschen. Wohnungen fiir Ehepaare sind
entweder mit einem separaten Schlafzimmer oder mit einer
Bettnische (als Unterteilung des Wohnzimmers) anzunehmen.
Beim Laubengangtyp sind kleine Vorplitze als Windfang vor-
zusehen. Wenn die Wohnungen von einem abgeschlossenen
Gang oder Treppenhaus zuginglich sind, ist ein Vorplatz
nicht unbedingt erforderlich.

2. RaumgroBen:

o
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Einer-Appartement: Wohnschlafzimmer 14-16 m?
separate Kleinkiiche, mindestens 4 m?
zugleich 10 m?

Zweier-Appartement: Wohnzimmer 14-16 m?
Schlafzimmer 11-13 m?
separate Kleinkiiche 4- 6 m?
zugleich 10-15 m?
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Anmerkung:

a) Das Wohnzimmer mit Schlafnische darf eine Grundfliche
von maximal 20 m? aufweisen (die Genossenschaft beantragt
maximal 24 m?2);

b) Bei Wohnungstypen mit separatem Wohn- und Schlafzim-
mer darf die Grundfliche des Wohnzimmers und der Kiiche
zusammen nicht mehr als maximal 20 m? betragen;

c) Das Mobiliar ist in den Plinen einzuzeichnen. Kiichen-
und Besenschrank sind einzubauen.

3. Badegelegenheit:

Beim Laubengangtyp ist in den Wohnungen selbst eine ein-
fache Badegelegenheit, zum Beispiel Poliban (Dusche mit
etwa 40 cm hoher Tasse), einzurichten. Fiir andere Haus-
typen, bei denen das gemeinschaftlich beniitzte Badezimmer
intern mit den Wohnungen verbunden ist, sollten wenn mog-
lich ein Wannenbad und eine Dusche mit Abort und Um-
kleidekabine zur Verfiigung gestellt werden, welche bis zu
24 Wohnungen ausreichend sind.

4. Waschkiichen:

Es sind gemeinschaftlich benutzbare, vollautomatische Wasch-
maschinen fiir Selbstbedienung durch die Wohnungsinhaber
vorzusehen, dazu ein AusguB}, geniigend groBe Trockenrdume
und Trockneplidtze im Freien.

5. Installationen in den Wohnungen:

Als einfachste und billigste sanitarische Installation sind ein
Schiittstein mit Kaltwasseranschluf} und ein Klosett notwen-
dig. Von Elektrokiichen ist mdglichst abzusehen; ein Zwei-
plattenherd mit Backofen geniigt.

6. Heizung:

Es sind Einzelofen in den Wohnungen vorzusehen. (Die Ge-
nossenschaft beantragt Zentralheizung.)

7. Nebenrdume:

Jeder Wohnung sind bequem zugingliche, gerdaumige Winden-
und Kellerabteile zuzuteilen. Ferner sind eine gemeinsam be-
niitzbare Werkstatt, eine Telephonkabine, ein Veloraum und
die vorgeschriebenen Luftschutzriume vorzusehen.

Das Projekt

Das Projekt der Architekten Schoch und Heufler umfaBt drei
zusammengebaute zweigeschossige Hauser mit 12 Zwei- und
12 Einzimmerwohnungen.

Die Zweizimmerwohnungen umfassen ein Wohnschlafzimmer
von 23,8 m? Fliche (das Schlafabteil mifit 3,28 X2,7 m, so
dal} zwei normale Betten entweder lingsseitig zusammen oder
an gegeniiberliegenden Winden gestellt werden kénnen), eine
Kiiche von 6,5 m? Fliche, einen Raum von 2,07 m Linge
und 1 m Breite mit Dusche und WC sowie einen Vorplatz
von 2,7 m Linge und 1,1 m Breite.

Die Einzimmerwohnungen umfassen ein Wohnzimmer mit
Bettnische von 15,7 m? Fliche, eine Kiiche von 6 m? Fliche,
einen Duschen- und WC-Raum wie bei den Zweizimmerwoh-
nungen sowie einen Vorplatz von 1,47 m Linge und 1,1 m
Breite.

Im KellergeschoB befinden sich die Waschkiiche mit daneben
liegendem Raum mit Badewanne und WC, die Zentralhei-
zung, die Trocknerdume, Abstellriume, eine (eventuell zwei)
Werkstatt mit Materialraum sowie die zu den Wohnungen
gehorenden Kellerabteile. Eventuell kénnen in einem Haus
zwei Garagen eingebaut werden.
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Das Projekt ist vom provisorischen Vorstand generell geneh-
migt worden. Einige Details sind aber noch abzuklaren, ins-
besondere weil noch Einsparungen nétig sind, damit die vor-
gesehenen Mietzinse von Fr. 600.— fiir die Ein- und Fr. 800.-
fir die Zweizimmerwohnungen gehalten werden konnen.

Die formelle Griindung der Genossenschaft fiir Alterswohnun-

gen soll erst vorgenommen werden, wenn der Grofle Gemein-
derat die Beteiligung am Genossenschaftskapital beschlossen
hat und die Ubernahme der verbilligten Hypotheken zu-
gesichert ist. Es ist zu erwarten, dal} vom Kanton eine Sub-
vention fiir die Zweizimmerwohnungen gewihrt wird. -
"~ Auf dem gleichen Areal wird die Baugenossenschaft «Sunnigi
Heimet» ohne 6ffentliche Unterstiitzung Alterswohnungen er-
stellen, so daf eine kleine, abgeschlossene Kolonie von Alters-
wohnungen entsteht. Gts.

Winterthurer Baugenossenschaften
bauen ohne Subventionen

In Winterthur besteht andauernd nicht nur ein grofer Man-
gel an Wohnungen fiir Familien mit sehr bescheidenen Ein-
kommen. Auch jene Familien, die ihres Einkommens wegen
keine subventionierten Wohnungen erhalten kénnen oder eine
solche verlassen miissen, konnen kein Heim finden. Die Win-
terthurer Baugenossenschaften betrachten es deshalb als ihre
Aufgabe, auch fiir diese Mieter preiswerte Wohnungen zu er-
stellen. Zwar wurden Bedenken geduflert, die Differenz zwi-
schen den Mietzinsen der nichtsubventionierten und der sub-
ventionierten Wohnungen werde zu éroﬂv, und es bestehe die
Gefahr, daf} bei einem Riickgang der Konjunktur in der Me-
tallindustrie die Familien von den nichtsubventionierten in
die billigeren Wohnungen abwandern wiirden. Es zeigte sich
aber, daf} die Genossenschaften in der Lage sind, Wohnungen
zu erstellen, die weit preiswerter sind als die Wohnungen, die
in bedeutender Zahl spekulativ gebaut werden.

Den ersten Versuch machte die Heimstittengenossenschaft,
indem sie am Papiermiihleweg in Wiilflingen ein dreigeschossi-
ges Doppelmehrfamilienhaus mit 6 Vier- und 6 Dreizimmer-
wohnungen erstellte. Um moglichst niedrige Mietzinse zu er-
reichen, wurde der Spargrundrifl verwendet, der bei den mit
offentlicher Hilfe errichteten Bauten seit dem Zweiten Welt-
krieg in Winterthur iiblich geworden ist. Bei diesen Wohnun-
gen sind nur die Stube, die Kiiche und das Bad mit WC vom
Flur aus zugénglich. Die Schlafzimmer werden von der Stube
aus betreten. Die Raumgréfien sind auf ein Minimum redu-
ziert. Die Stube miBt 17 m2, das Elternzimmer 15,4 m?, das
Kinderzimmer 11,6 oder 10,4 m2, die Kiiche 8 m2. Die Woh-
nungen erhalten nur einen Kachelofen in der Stube. In den
oberen Geschossen sind den Stuben Balkone vorgelagert, im
Parterre Sitzplitze im Freien. Die einzige Konzession an einen
etwas besseren Komfort bestand am Papiermiihleweg darin,
daB in den Kellergeschossen fiir je sechs Familien eine Wasch-
kiiche mit einer vollautomatischen Waschmaschine und einer
Zentrifuge eingebaut wurden.

Die Wohnungen wurden am 1. Juli 1954 bezugsbereit. Die
Gesamtanlagekosten betrugen Fr. 373 178.—. Auf der Liegen-
schaft wurden eine I. Hypothek von Fr. 260 000.— und eine
11. Hypothek von Fr. 60 000.— errichtet. Beide miissen zu 3,5
Prozent verzinst werden. Der Zins fiir das Darlehen im zwei-
ten Range ist so giinstig, weil die Genossenschaft der Bank
zusitzliche Sicherheit leistete. Der Rest von Fr. 53 178.—
mufBte aus eigenen Mitteln aufgebracht werden, das heillt



ungefahr je zur Hilfte mit Mieter-
anteilen und aus Reserven. Die Mie-
ter der Vierzimmerwohnungen miissen
Fr. 1800.— Anteile, diejenigen der
Dreizimmerwohnungen Fr. 1500.-
zeichnen. Die Mietzinse betragen fir
die Dreizimmerwohnungen Fr. 140.—-
und bei den Vierzimmerwohnungen
Fr. 162.50 im Monat. Dabei ist zu be-
riicksichtigen, dal die Genossenschaft
auch  Unterhaltsarbeiten auf ihre
Rechnung ausfithren 14Bt, die sonst
dem Mieter iiberbunden werden, so
das WeiBleln der Kiichen, das Aus-
streichen der Ofen usw.

Da sich eine sehr grofle Nachfrage
nach solchen Wohnungen zeigte, ent-
schloB sich die Heimstdttengenossen-
schaft, an der SeuzacherstraBe in
Winterthur-Veltheim weitere 24 Woh-
nungen ohne Subvention zu erstellen.
Es handelt sich um dreigeschossige
Zweispanner, von denen je zwei zu
einem Block zusammengebaut sind. In
jedem Stockwerk befinden sich eine
Vier- und eine Dreizimmerwohnung.
Die Wohnungen befriedigen etwas
hohere Anspriiche. Alle Zimmer sind
von einem Gang aus zuginglich. Die
Stube mift 18,5 m?, das Elternzim-
mer 15,5 m2, die Kinderzimmer mes-
sen 10,56, respektive 10,3 m2. In je-
dem Schlafzimmer lassen sich bequem
Normalbetten stellen. Speziell
durchstudiert wurden die Kombination

zwel

Kiiche/Bad und die Einrichtung der

Kiiche. Jede Wohnung hat ihren Bal-
kon. Alle 24 Wohnungen werden von
einer Zentralheizung aus beheizt. Die
Waschkiichen erhalten halbautomati-
sche Waschmaschinen Merker-Bianca-
Gas.

Die Anlagekosten werden sich pro
Haus auf Fr. 207 500.— belaufen. Die
Finanzierung geschieht auf die gleiche
Weise wie beim Haus am Papier-
mithleweg. Die Mietzinse sind auf
Fr. 145.— fiir die Drei- und Fr. 167.—
fiir die Vierzimmerwohnung festge-
setzt. Fir die Dreizimmerwohnung
miissen Fr. 1500.—, fir die Vierzim-
merwohnung Fr. 1800.— Genossen-
schaftsanteile gezeichnet werden.

Zwolf Wohnungen werden auf den
1. Oktober 1955, die anderen zwolf
Wohnungen auf das Friithjahr 1956
fertig.

Die Architekturarbeiten werden vom
Architekturbiiro Hitz in Winterthur
unter der Oberleitung von Herrn Ar-
chitekt Schillibaum, Neuhausen, aus-
gefiihrt.

Die Gemeinniitzige Wohnbaugenos-
senschaft baut an der Klosterstrale in

Haus am Papiermiihleweg

‘T6B zwei viergeschossige Gebaude mit zusammen 29 Wohnungen und einem Kon-
sumladen. Der eine Block ist ein Zweispanner und enthilt 16 Dreizimmer- und zwei
Einzimmerwohnungen mit Kochnische (im Dachgeschof3). Der andere Block ist ein
Dreispanner. Im Parterre befindet sich der Konsumladen, in den Vollgeschossen
sind je eine Zweizimmer-, eine Dreizimmer- und eine Vierzimmerwohnung und im
Dachgeschof} zwei Einzimmerwohnungen mit Kochnische.

Die Stuben messen 22,04, respektive 17,61 m?; die Elternzimmer 17,33, respektive
16,94 m?2; die Kinderzimmer 14,01, respektive 10,17 m?2; die Kiichen 7,8 m2. Jede
Wohnung hat ein WC mit Bad. Balkone erhalten nur die Wohnungen der oberen
Geschosse. Beide Blocke werden mit einer gemeinsamen Zentralheizung beheizt. Die
Waschkiichen sind mit einer vollautomatischen Waschmaschine und einer Zentrifuge
ausgeriistet. Jedes Haus erhilt dazu eine besondere Waschkiiche fiir die Klein-
wische. Die Gesamtanlagekosten (inklusive Konsumladen) werden nach dem Vor-
anschlag Fr. 980 000.— betragen. Die I. Hypothek in der H6he von 65 Prozent der
Anlagekosten wird von einem Gewerkschaftsverband zu 3,25 Prozent Zins iiber-
nommen, ebenso die II. Hypothek in der Hohe von 20 Prozent der Anlagekosten zu
einem Zins von 3,5 Prozent. Der Rest wird aus eigenen Mitteln aufgebracht.

Grundrifp der Hauser an der Seuzacherstrafe
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12-FAMILIEN-HAUS DER WOHNBAUGENOSSENSCHAFT

13-FAMILIEN-HAUS DER WOHNBAUGE

«TALGUTY»Y
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Das Bauland wurde von der Stadt Winterthur gekauft. Diese
stellte die Bedingung, dall die Mietzinse folgende Ansitze
nicht {ibersteigen diirfen:

Einzimmerwohnungen Fr. 780.-
Zweizimmerwohnungen Fr. 1200.—-
Dreizimmerwohnungen Fr. 1350.-
Vierzimmerwohnungen Fr. 1600.—

Der cine Block wird auf den 1. Oktober 1955, der andere im
Frithjahr 1956 bezugsbereit.

Die Architekturarbeiten werden von Architekt E. Schilli-
baum, Neuhausen, ausgefiihrt. Gts.

Die Wohnbauten der Wohnbaugenossenschaft
«Talgut»

Die Wohnbaugenossenschaft «Talguty, Winterthur, hat aus
dem Bediirfnis heraus, fiir Familien, deren Einkommen die
Bestimmungen subventionierter Wohnungen {ibersteigen, an
der WeberstraBe und Bullingerstrae in Winterthur zwei
Wohnbl6cke mit zusammen 25 Wohnungen erstellen lassen.
Das Baugeldnde, das noch vor wenigen Jahren als Baumschule
diente, war in privatem Besitz und konnte der Genossenschaft

mer sind jeweils in den Gebdudeecken und mit Balkonen ver-
schen. Der Ausbau ist mit Klebeparkett Eichen, Wande tape-
ziert, zwei Lamellenstellen, Radioanschlul.

Alle iibrigen Zimmer haben Inlaidbelige. Speziell gut aus-
gebaut sind die Kiichen mit groBen Efnischen und Putzbal-
kon. An einer Liangswand sind eingebaut: Korpusse, elektri-
scher Herd, Spiltischanlage aus Chromstahl, elektrischer Boi-
ler (50 Liter) fiir Kiiche und Badtoilette, Schiebetiirwand-
schrinke mit Nische und Anschluf3 fiir Kiihlschrank, Inlaid-
boden mit Isolierunterlage.

Die Badzimmer haben normale Einbauwannen und Gasbade-
6fen, Wandbecken und Klosett. In den Vierzimmerwohnun-
gen sind die Aborte separat. Die Hauser sind verschen mit
Pumpen-Warmwasser-Zentralheizungen mit Olfeuerung.

Ein ganz wesentlicher Vorteil der Vierspannerhduser sind die
gerdumigen Keller- und Dachgeschosse. Somit konnten im
Kellergeschofl untergebracht werden: vier Garagen, allgemei-
ner Abstellraum, Luftschutzraum mit je einem abgeschlossenen
Kellerabteil pro Wohnung, Waschkiiche mit vollautomatischer
Waschmaschine, Schulthel 6, zwei Trockneriume und ein
separater Trockneraum mit Zentrifuge fiir Kleinkinderwésche.
Ferner im Dachgeschol} fiir jede Wohnung ein Windenraum
und zwei weitere Trocknerdume.

Die Bauart der Hiuser ist massiv, das heilit Kellergeschof3
aus Beton, Wohngeschosse aus 25-cm-Isolierbackstein B 25
mit innerem, 3 Zentimeter starkem Isolierverputz. Alle Zwi-

13-Familien-Haus an der
Bullingerstrafe 1
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zur Verfuigung gestellt werden. Nach genehmigtem Be-
bauungsplan waren die Lingsaxen beider Blocke zufillig ziem-
lich genau Nord-Siid, womit sich die Grundrillésung vorziig-
lich eignete fiir sogenannte Vierspianner, das heiBt je vier
Wohnungen pro Etage an einem gemeinsamen zentralen
Treppenhaus. )

Der Wunsch der Genossenschaft ging dahin, vorwiegend ge-
raumige Drei- und Vierzimmerwohnungen mit allem Komfort
zu erstellen. .

Der Haupteingang zu den Wohnungen liegt auf Parterrehohe.
Das geraumige Treppenhaus mit dem eleganten ovalen Trep-
penauge ist vom Eingang her und durch das Dach geniigend
gut belichtet. Jede Wohnung ist direkt zugidnglich und durch
eine feuerhemmende Tiire abgeschlossen. Die Wohnungsvor-
platze und Korridore sind weit und hell und enthalten Besen-
schranke, zum Teil Wandkésten, Hut- und Kleiderablagen,
Telephonanschluf, elektrischen Tiirdffner usw. Die Wohnzim-

sTRasse 20
Y

schendecken sind aus Eisenbeton. Dachkonstruktion aus Holz
mit Schuppenschalung und engobierten Falzziegeln.

Die Wohnungen konnten auf den 1. Juni, respektive 1. Juli
1955 bezogen werden.

Wihrend fiir Wohnhiuser mit solch gutem Ausbau wie die
vorliegenden heute mit einem Kubikmeterpreis von etwa 110
Franken gerechnet werden muf}, liegt er hier auf etwa 96
Franken. Es hat sich deutlich gezeigt, dal} der Vierspanner
preislich giinstiger ist, was sich natiirlich in gleichem Mafle
auch auf die Mietzinse auswirkt.

Die durchschnittlichen Mietzinse betragen fiir eine
Zweizimmerwohnung pro Monat Fr. 140.—

Dreizimmerwohnung pro Monat Fr. 160.—
Vierzimmerwohnung pro Monat Fr. 190.—

Projekt, Bauleitung und Pauschaliibernahme der Bauten:
E. Badertscher, Architekt, Winterthur. E. Badertscher

Wer «das Wohnen» abonniert, firdert die Genossenschaftsidee

279



	Gemeinnütziger Wohnungsbau in Winterthur : Blick in die Gemeinschaftskolonie "Mattenbach"

